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Der Bundesminister für soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) 

erstattet mit Bezug auf die Aufforderung des Verfassungsgerichtshofs vom 26. Mai 2020 

binnen offener Frist zum im Betreff angeführten Antrag des 

vertreten durch 

Äußerung: 

1. Zur Recht slage: 

1. Mit seinem auf Art. 139 Abs. 1z3 B-VG gestützten Antrag begehrt der Antragsteller 

die Aufhebung der Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz betreffend Lockerungen der Maßnahmen, die zur Bekämpfung der 

Verbreitung von COVI D-19 ergriffen wurden ( COVI D-19-Lockerungsverordnung - COVI D-19-

LV), BGBI. II Nr. 197/2020 in der Fassung BGBl.11 Nr. 207/2020, zur Gänze. 
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2. Die Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz betreffend Lockerungen der Maßnahmen, die zur Bekämpfung der 

Verbreitung von COVID-19 ergriffen wurden (COVID-19-Lockerungsverordnung – COVID-19-

LV), BGBl. II Nr. 197/2020 in der Fassung BGBl. II Nr. 207/2020 lautet: 

Öffentliche Orte 
§ 1. (1) Beim Betreten öffentlicher Orte im Freien ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt 
leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. 
(2) Beim Betreten öffentlicher Orte in geschlossenen Räumen ist gegenüber Personen, die nicht im 
gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten und eine den Mund- und 
Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. 
(3) Im Massenbeförderungsmittel ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein 
Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten und eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende 
mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. Ist auf Grund der Anzahl der Fahrgäste sowie beim Ein- und 
Aussteigen die Einhaltung des Abstands von mindestens einem Meter nicht möglich, kann davon 
ausnahmsweise abgewichen werden. 
 

Kundenbereiche 
§ 2. (1) Das Betreten des Kundenbereichs von Betriebsstätten ist unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 
1. Gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist ein Abstand von mindestens einem Meter 
einzuhalten. 
2. Kunden haben eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. 
3. Der Betreiber hat sicherzustellen, dass er und seine Mitarbeiter bei Kundenkontakt eine den Mund- und 
Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung tragen, sofern zwischen den Personen keine sonstige 
geeignete Schutzvorrichtung zur räumlichen Trennung vorhanden ist, die das gleiche Schutzniveau 
gewährleistet. 
4. Der Betreiber hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass sich maximal so viele Kunden 
gleichzeitig im Kundenbereich aufhalten, dass pro Kunde 10 m2 zur Verfügung stehen; ist der Kundenbereich 
kleiner als 10 m2, so darf jeweils nur ein Kunde die Betriebsstätte betreten. Bei Betriebsstätten ohne Personal 
ist auf geeignete Weise auf diese Voraussetzung hinzuweisen. 
5. Für baulich verbundene Betriebsstätten (z. B. Einkaufszentren, Markthallen) gilt Z 4 mit der Maßgabe, dass 
die Flächen der Kundenbereiche der Betriebsstätten und des Verbindungsbauwerks zusammenzuzählen sind 
und dass sich sowohl auf der so ermittelten Fläche als auch im Kundenbereich der jeweiligen Betriebsstätten 
maximal so viele Kunden gleichzeitig aufhalten dürfen, dass pro Kunde 10 m² der so ermittelten Fläche bzw. 
des Kundenbereichs der Betriebsstätte zur Verfügung stehen. 
(2) Kann auf Grund der Eigenart der Dienstleistung 
1. der Mindestabstand von einem Meter zwischen Kunden und Dienstleister und/oder 
2. vom Kunden das Tragen von einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen 
Schutzvorrichtung nicht eingehalten werden, 
ist diese nur zulässig, wenn durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert werden 
kann. 
(3) Abs. 1 Z 1 bis 3 ist sinngemäß auf geschlossene Räume von Einrichtungen zur Religionsausübung 
anzuwenden. 
(4) Abs. 1 Z 1 bis 3 ist sinngemäß auf Märkte im Freien anzuwenden. 
(5) Beim Betreten von Pflegeheimen, Krankenanstalten und Kuranstalten sowie beim Betreten von Orten, an 
denen Gesundheits- und Pflegedienstleistungen erbracht werden, hat der Betreiber bzw. 
Dienstleistungserbringer durch geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko zu minimieren. 
 

Ort der beruflichen Tätigkeit 
§ 3. (1) Am Ort der beruflichen Tätigkeit ist zwischen den Personen ein Abstand von mindestens einem Meter 
einzuhalten, sofern nicht durch geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert werden kann. 
(2) Die Verpflichtung zum Tragen von einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen 
Schutzvorrichtung in Bereichen, wo dies nicht ohnehin auf Grund anderer Rechtsvorschriften verpflichtend 
erforderlich ist, ist nur im Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zulässig. 
(3) Kann auf Grund der Eigenart der beruflichen Tätigkeit der Abstand von mindestens einem Meter zwischen 
Personen nicht eingehalten werden, ist durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko zu 
minimieren. 
(4) Die Abs. 1 bis 3 sind sinngemäß auf Fahrzeuge des Arbeitgebers anzuwenden, wenn diese während der 
Arbeitszeit zu beruflichen Zwecken verwendet werden. 
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Fahrgemeinschaften 

§ 4. (1) Die gemeinsame Benützung von Kraftfahrzeugen durch Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt 
leben, ist nur zulässig, wenn dabei eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische 
Schutzvorrichtung getragen wird und in jeder Sitzreihe einschließlich dem Lenker nur zwei Personen befördert 
werden. 
((2) Gleiches gilt auch für Taxis und taxiähnliche Betriebe sowie an Bord von Luftfahrzeugen, welche nicht als 
Massenbeförderungsmittel gelten. Abweichend von Abs. 1 ist auch für Schülertransporte im Sinne der §§ 30a 
ff Familienlastenausgleichsgesetz 1967, für Transporte von Personen mit besonderen Bedürfnissen und für 
Kindergartenkinder-Transporte § 1 Abs. 3 sinngemäß anzuwenden. 
 

Ausbildungseinrichtungen 
§ 5. (1) Das Betreten von Ausbildungseinrichtungen ist durch Auszubildende bzw. Studierende ausschließlich 
zu folgenden Zwecken zulässig: 
1. Ausbildung in Gesundheits-, Pflege- sowie Sozial- und Rechtsberufen, 
2. Vorbereitung und Durchführung von Reifeprüfungen, Schulabschlussprüfungen, 
Studienberechtigungsprüfungen, Basisbildungsabschlüssen und beruflichen Qualifikations- bzw. 
Abschlussprüfungen sowie Zertifikationsprüfungen, 
3. Vorbereitung und Durchführung von Fahr-, Schienen-, Flug- und Schiffsaus- und -weiterbildungen sowie 
allgemeine Fahr-, Schienen-, Flug- und Schiffsprüfungen, 
4. Ausbildungseinrichtungen nach dem Sicherheitspolizeigesetz einschließlich Vorbereitungstätigkeiten, 
5. zur Erfüllung des Integrationsgesetzes, BGBl. I Nr. 68/2017, erforderliche Integrationsmaßnahmen, 
6. Schulungen durch das Arbeitsmarktservice (AMS) und im Auftrag des AMS, Angebote im Rahmen des 
Europäischen Sozialfonds sowie Angebote des Sozialministeriumsservice (SMS) gemäß 
Ausbildungspflichtgesetz, BGBl. I Nr. 62/2016. 
(2) Auszubildende bzw. Studierende haben gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, 
einen Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten und eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende 
mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. 
(3) Kann auf Grund der Eigenart der Ausbildung 
1. der Mindestabstand von einem Meter zwischen Personen und/oder 
2. von Personen das Tragen von einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen 
Schutzvorrichtung nicht eingehalten werden, 
ist durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko zu minimieren. 
(4) Das Betreten von Ausbildungseinrichtungen gemäß Abs. 1 ist auch für beruflich erforderliche Zwecke 
zulässig. 
 

.Gastgewerbe 
§ 6. (1) Das Betreten von Betriebsstätten sämtlicher Betriebsarten der Gastgewerbe ist unter den in dieser 
Bestimmung genannten Voraussetzungen zulässig 
(2) Der Betreiber darf das Betreten der Betriebsstätte für Kunden nur im Zeitraum zwischen 06.00 und 23.00 
Uhr zulassen. Restriktivere Sperrstunden und Aufsperrstunden aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleiben 
unberührt. 
(3) Der Betreiber hat sicherzustellen, dass die Konsumation von Speisen und Getränken nicht in unmittelbarer 
Nähe der Ausgabestelle erfolgt. 
(4) Der Betreiber hat die Verabreichungsplätze so einzurichten, dass zwischen den Besuchergruppen ein 
Abstand von mindestens einem Meter besteht. Dies gilt nicht, wenn durch geeignete Schutzmaßnahmen zur 
räumlichen Trennung das Infektionsrisiko minimiert werden kann. 
(5) Der Betreiber darf Besuchergruppen nur einlassen, wenn diese 
1.aus maximal vier Erwachsenen zuzüglich ihrer minderjährigen Kinder oder minderjährigen Kindern, denen 
gegenüber Obsorgepflichten vorhanden sind, bestehen oder 
2. aus Personen bestehen, die im gemeinsamen Haushalt leben. 
 (6) Der Betreiber hat sicherzustellen, dass jeder Kunde in geschlossenen Räumen der Betriebsstätte durch den 
Betreiber oder einen Mitarbeiter platziert wird. 
(7) Der Betreiber hat sicherzustellen, dass er und seine Mitarbeiter bei Kundenkontakt eine den Mund- und 
Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung tragen. 
(8) Vom erstmaligen Betreten der Betriebsstätte bis zum Einfinden am Verabreichungsplatz hat der Kunde 
gegenüber anderen Personen, die nicht zu seiner Besuchergruppe gehören, einen Abstand von mindestens einem 
Meter einzuhalten und in geschlossenen Räumen eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische 
Schutzvorrichtung zu tragen. Beim Verlassen des Verabreichungsplatzes hat der Kunde gegenüber anderen 
Personen, die nicht zu seiner Besuchergruppe gehören, einen Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. 
(9) Der Betreiber hat sicherzustellen, dass sich am Verabreichungsplatz keine Gegenstände befinden, die zum 
gemeinsamen Gebrauch durch die Kunden bestimmt sind. Selbstbedienung ist nur zulässig, wenn die Speisen 
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und Getränke vom Betreiber oder einem Mitarbeiter ausgegeben werden oder zur Entnahme vorportionierter 
und abgedeckter Speisen und Getränke. 
(10) Bei der Abholung vorbestellter Speisen und/oder Getränke ist sicherzustellen, dass diese nicht vor Ort 
konsumiert werden und gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von 
mindestens einem Meter eingehalten wird sowie eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische 
Schutzvorrichtung getragen wird. Bei der Abholung können zusätzlich auch nicht vorbestellte Getränke 
mitgenommen werden. 
(11) Die Abs. 1 bis 10 gelten nicht für Betriebsarten der Gastgewerbe, die innerhalb folgender Einrichtungen 
betrieben werden: 
1. Krankenanstalten und Kureinrichtungen; 
2. Pflegeanstalten und Seniorenheime; 
3. Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung von Kindern und Jugendlichen einschließlich Schulen und 
Kindergärten; 
4. Betrieben, wenn diese ausschließlich durch Betriebsangehörige genützt werden dürfen; 
5. Massenbeförderungsmittel. 
 

Beherbergungsbetriebe 
§ 7. (1) Das Betreten von Beherbergungsbetrieben zum Zweck der Erholung und Freizeitgestaltung ist 
untersagt. 
(2) Beherbergungsbetriebe sind Unterkunftsstätten, die unter der Leitung oder Aufsicht des Unterkunftgebers 
oder eines von diesem Beauftragten stehen und zur entgeltlichen oder unentgeltlichen Unterbringung von 
Gästen zu vorübergehendem Aufenthalt bestimmt sind. Beaufsichtigte Camping- oder Wohnwagenplätze, 
sofern es sich dabei nicht um Dauerstellplätze handelt, sowie Schutzhütten und Kabinenschiffe gelten als 
Beherbergungsbetriebe. 
(3) Abs. 1 gilt nicht für Beherbergungen 
1. von Personen, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmung bereits in Beherbergung 
befinden, für die im Vorfeld mit dem Beherbergungsbetrieb vereinbarte Dauer der Beherbergung, 
2. zum Zweck der Betreuung und Hilfeleistung von unterstützungsbedürftigen Personen, 
3. aus beruflichen Gründen, 
4. zu Ausbildungszwecken, 
5. zur Stillung eines dringenden Wohnbedürfnisses, 
6. von Rehabilitationspatienten in einer Rehabilitationseinrichtung und Kurgästen in einer Kuranstalt gemäß § 
42a KAKuG, BGBl. Nr. 1/1957, die als Beherbergungsbetriebe mit angeschlossenem Ambulatorium gemäß § 
2 Abs. 1 Z 5 KAKuG organisiert sind, sowie deren Begleitpersonen, 
7. von Schülern zum Zwecke des Schulbesuchs (Internate, Lehrlingswohnheime). 
(4) Abs. 1 gilt nicht für gastronomische Einrichtungen in Beherbergungsbetrieben zur Verabreichung von 
Speisen und zum Ausschank von Getränken. § 6 Abs. 2 bis 10 gilt. 
 

Sport 
§ 8. (1) Das Betreten von Sportstätten gemäß § 3 Z 11 BSFG 2017, BGBl. I Nr. 100/2017, ist untersagt. 
(2) Abweichend von Abs. 1 dürfen Sportstätten zur Sportausübung im Freiluftbereich betreten werden, wenn 
während der Sportausübung gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von 
mindestens zwei Metern eingehalten wird. 
(3) Bei der Ausübung von Mannschaftssport im Freiluftbereich durch Spitzensportler gemäß § 3 Z 6 BSFG 
2017, auch aus dem Bereich des Behindertensports, die aus ihrer sportlichen Tätigkeit Einkünfte erzielen, kann 
der Abstand von zwei Metern unterschritten werden, wenn der verantwortliche Mannschaftsarzt ein dem Stand 
der Wissenschaft entsprechendes COVID-19-Präventionskonzept ausgearbeitet hat, wodurch das 
Infektionsrisiko minimiert werden kann, und der dessen Einhaltung laufend kontrolliert. Dieses ist zu befolgen. 
Vor erstmaliger Aufnahme des Trainings- und Wettkampfbetriebes ist durch molekularbiologische Testung 
nachzuweisen, dass Sportler, Betreuer und Trainer SARS-CoV-2 negativ sind. Bei Bekanntwerden einer SARS-
CoV2-Infektion bei einem Sportler, Betreuer oder Trainer ist in den folgenden 14 Tagen nach Bekanntwerden 
der Infektion vor jedem Spiel die gesamte Mannschaft, alle Betreuer und Trainer einer molekularbiologischen 
Testung auf das Vorliegen von SARS-CoV-2 zu unterziehen. 
(4) Das COVID-19-Präventionskonzept gemäß Abs. 3 hat zumindest folgende Themen zu beinhalten: 
1. Schulung von Sportlern und Betreuern in Hygiene, Verpflichtung zum Führen von Aufzeichnungen zum 
Gesundheitszustand, 
2. Verhaltensregeln von Sportlern, Betreuern und Trainern außerhalb der Trainings- und Wettkampfzeiten, 
3. Gesundheitschecks vor jeder Trainingseinheit und jedem Wettkampf, 
4. Vorgaben für Trainings- und Wettkampfinfrastruktur, 
5. Hygiene- und Reinigungsplan für Infrastruktur und Material, 
6. Nachvollziehbarkeit von Kontakten im Rahmen von Trainingseinheiten und Wettkämpfen, 
7. Regelungen zum Verhalten beim Auftreten von COVID-19-Symptomen, 
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8. bei Auswärtswettkämpfen Information der dort zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde, dass ein 
Erkrankungsfall an COVID-19 bei einem Sportler, Betreuer oder Trainer aufgetreten ist. 
(5) Abweichend von Abs. 1 ist das Betreten von Sportstätten gemäß § 3 Z 11 BSFG 2017 zur Sportausübung 
in geschlossenen Räumlichkeiten nur durch Spitzensportler gemäß § 3 Z 6 BSFG 2017, auch aus dem Bereich 
des Behindertensports, zulässig. Bei der Sportausübung hat pro Spitzensportler 20m² der Gesamtfläche der 
jeweiligen Räumlichkeit zur Verfügung zu stehen und ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen 
Haushalt leben, ein Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten. 
(6) Flugfelder gemäß Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957, sind Sportstätten gleichgestellt. Bei der 
Sportausübung ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens 
zwei Metern einzuhalten. 
(7) Das Betreten von Sportstätten gemäß § 3 Abs. 11 BSFG 2017 ist auch Betreuern, Trainern und 
Schiedsrichtern unter den in Abs. 2 bis 6 jeweils genannten Voraussetzungen gestattet. Das Betreten von 
Sportstätten durch Vertreter der Medien ist zulässig, wenn gegenüber anderen Personen ein Abstand von 
mindestens zwei Metern eingehalten wird. 
 

Sonstige Einrichtungen 
§ 9. (1) Das Betreten folgender Einrichtungen durch Besucher ist untersagt: 
1. Freizeiteinrichtungen, ausgenommen im privaten Wohnbereich, 
2. Seil- und Zahnradbahnen. 
 (1a) Das Betreten des Besucherbereichs von Museen, Ausstellungen, Bibliotheken, Büchereien und Archiven 
samt deren Lesebereichen sowie von Tierparks und Zoos ist unter den Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Z 1 bis 
5 zulässig. Sofern sich der Besucherbereich im Freien befindet, gilt § 1 Abs. 1. 
(1b) Das Betreten der Einrichtungen und Teilnahme an Angeboten der außerschulischen Jugenderziehung und 
Jugendarbeit ist unter den Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Z 1 bis 4 und § 1 Abs. 1 und 2 zulässig. 
(2) Als Freizeiteinrichtungen gemäß Abs. 1 Z 1 gelten Betriebe und Einrichtungen, die der Unterhaltung, der 
Belustigung oder der Erholung dienen. Das sind: 
1. Schaustellerbetriebe, Freizeit- und Vergnügungsparks, 
2. Bäder und Einrichtungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 bis 7 des Bäderhygienegesetzes – BHygG, BGBl. Nr. 
254/1976; in Bezug auf Bäder gemäß § 1 Abs. 1 Z 6 BHygG (Bäder an Oberflächengewässern) gilt das Verbot 
gemäß Abs. 1 nicht, wenn in diesen Bädern ein Badebetrieb nicht stattfindet, 
3. Tanzschulen, 
4. Wettbüros, Automatenbetriebe, Spielhallen und Casinos, 
5. Schaubergwerke, 
6. Einrichtungen zur Ausübung der Prostitution, 
7. Theater, Konzertsäle und -arenen, Kinos, Varietees und Kabaretts, 
8. Indoorspielplätze, 
9. Paintballanlagen, 
10. Museumsbahnen, 
11. Ausflugsschiffe im Gelegenheitsverkehr. 
 (3) Abs. 1 Z 3 gilt nicht für Unterkünfte von Vereinsmitgliedern auf dem Gelände von Freizeiteinrichtungen. 
(4) Abs. 2 Z 3 gilt nicht für Betretungen durch Tanzpaare, die im gemeinsamen Haushalt leben, sofern pro Paar 
10 m² Tanzfläche zur Verfügung stehen. Auch Einzelunterricht ist zulässig. 
(5) Abs. 2 Z 7 gilt nicht für Betretungen mit mehrspurigen Kraftfahrzeugen. 
 

Veranstaltungen 
§ 10. (1) Veranstaltungen mit mehr als 10 Personen sind untersagt. 
(2) Als Veranstaltung gelten insbesondere geplante Zusammenkünfte und Unternehmungen zur Unterhaltung, 
Belustigung, körperlichen und geistigen Ertüchtigung und Erbauung. Dazu zählen jedenfalls kulturelle 
Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, Hochzeiten, Filmvorführungen, Ausstellungen, Kongresse, Angebote 
zur Förderung von Pflege und Erziehung in Familien, Hilfen zur Bewältigung von familiären Problemen. 
(3) Bei Begräbnissen gilt eine maximale Teilnehmerzahl von 30 Personen. 
(4) Beim Betreten von Veranstaltungsorten gemäß Abs. 1 ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen 
Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. Weiters ist in geschlossenen Räumen 
eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. Für Veranstaltungen 
in geschlossenen Räumen muss darüber hinaus pro Person eine Fläche von 10 m2 zur Verfügung stehen. 
(5) Die Abs. 1 bis 4 gelten nicht für 
1. Veranstaltungen im privaten Wohnbereich, 
1a. Veranstaltungen zur Religionsausübung mit Ausnahme von Begräbnissen, 
2. Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz 1953, BGBl. Nr 98/1953. Diese sind unter den 
Voraussetzungen des genannten Bundesgesetzes zulässig. 
3. Zusammenkünfte zu beruflichen Zwecken, wenn diese zur Aufrechterhaltung der beruflichen Tätigkeit 
erforderlich sind, 
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4. Betretungen nach § 5, § 8 und § 9 Abs. 5,. 
5. Zusammenkünfte von Organen politischer Parteien, 
6. Zusammenkünfte von Organen juristischer Personen. 
 (6) Bei Religionsausübung im Freien ist, sofern sich dies nicht ohnedies aus § 1 Abs. 1 ergibt, gegenüber 
Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. 
Darüber hinaus hat der Veranstalter sicherzustellen, dass durch geeignete Schutzmaßnahmen das 
Infektionsrisiko minimiert wird. 
 

Ausnahmen 
§ 11. (1) Diese Verordnung gilt nicht für 
1. Elementare Bildungseinrichtungen, Schulen gemäß Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, Art. V Z 
2 der 5. SchOG-Novelle, BGBl. Nr. 323/1975 und Privatschulgesetz, BGBl. Nr. 244/1962, sowie land- und 
forstwirtschaftliche Schulen, 
2. Universitäten gemäß Universitätsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 120/2002 und Privatuniversitätengesetz, BGBl. I 
Nr. 74/2011, Fachhochschulen gemäß Fachhochschul-Studiengesetz, BGBl. Nr. 340/1993, und Pädagogische 
Hochschulen gemäß Hochschulgesetz 2005, BGBl. I Nr. 30/2006, 
3. Tätigkeiten im Wirkungsbereich der Organe der Gesetzgebung und Vollziehung. 
(2) Betretungsverbote sowie Bedingungen und Auflagen nach dieser Verordnung gelten nicht 
1. zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum, 
2. zur Betreuung und Hilfeleistung von unterstützungsbedürftigen Personen oder 
3. zur Wahrnehmung der Aufsicht über minderjährige Kinder. 
(2a) Die Pflicht zum Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung 
und die Pflicht der Einhaltung eines Abstands gelten nicht, wenn dies die Vornahme religiöser Handlungen von 
anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften und religiösen Bekenntnisgemeinschaften erfordert. 
(3) Das Tragen von einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung gilt 
nicht für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr und für Personen, denen aus gesundheitlichen Gründen das 
Tragen der Vorrichtung nicht zugemutet werden kann. 
(4) Die Verpflichtung zur Einhaltung des Abstandes gilt nicht zwischen Menschen mit Behinderungen und 
deren Begleitpersonen, die persönliche Assistenz- oder Betreuungsleistungen erbringen. 
(5) Sofern zwischen den Personen geeignete Schutzvorrichtungen zur räumlichen Trennung vorhanden sind, 
muss ein Abstand von einem Meter nicht eingehalten werden. 
(6) Im Fall der Kontrolle durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind die Gründe der 
Inanspruchnahme der Ausnahme glaubhaft zu machen. 
(7) Personen, die nur zeitweise im gemeinsamen Haushalt leben, sind Personen, die im gemeinsamen Haushalt 
leben, gleichgestellt. 
(8) Abweichend von § 1 Abs. 3 gilt die Verpflichtung zur Einhaltung des Abstands nicht in Luftfahrzeugen. 
 

ArbeitnehmerInnenschutz und Bundesbedienstetenschutz 
§ 12. Durch diese Verordnung werden das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, BGBl. Nr. 450/1994, und das 
Bundes-Bedienstetenschutzgesetz, BGBl. I Nr. 70/1999, nicht berührt. 
 

Inkrafttreten 
§ 13. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Mai 2020 in Kraft und mit Ablauf des 30. Juni 2020 außer Kraft. 
(2) Mit Ablauf des 30. April 2020 treten 
1. die Verordnung betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19, BGBl. 
II Nr. 96/2020, und 
2. die Verordnung gemäß § 2 Z 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes, BGBl. II Nr. 98/2020, 
außer Kraft. 
(3) § 2 Abs. 3, § 4 Abs. 2, § 5 Abs. 1 Z 3, 4 bis 6, der Entfall des § 5 Abs. 5, § 6, § 7 Abs. 2, § 7 Abs. 3 Z 4 und 
6, § 7 Abs. 4, § 8, § 9 Abs. 1, 1a und 1b, Abs. 2, Abs. 4 und 5, § 10 Abs. 2, 5 und 6, § 11 Abs. 1 Z 1, Abs. 2a 
und Abs. 5 in der Fassung BGBl. II Nr. 207/2020 treten mit Ablauf des 14. Mai 2020 in Kraft. 
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II. Zur Zulässigkeit: 

1. Zur aktuellen und unmittelbaren Betroffenheit: 

1.1. Gemäß Art. 139 Abs. 1 Z 3 B-VG erkennt der Verfassungsgerichtshof über die 

Gesetzwidrigkeit von Verordnungen auf Antrag einer Person, die unmittelbar durch diese 

Gesetzwidrigkeit in ihren Rechten verletzt zu sein behauptet, wenn die Verordnung ohne 

Fällung einer gerichtlichen Entscheidung oder ohne Erlassung eines Bescheides für diese 

Person wirksam geworden ist. Grundlegende Voraussetzung für die Antragslegitimation ist 

daher, dass die Verordnung in die Rechtssphäre der betroffenen Person unmittelbar 

eingreift und sie – im Fall ihrer Gesetzwidrigkeit – verletzt (ständige Rechtsprechung seit 

VfSlg. 8058/1977). Hiebei hat der Verfassungsgerichtshof vom Antragsvorbringen 

auszugehen und lediglich zu prüfen, ob die vom Antragsteller ins Treffen geführten 

Wirkungen solche sind, wie sie Art. 139 Abs. 1 Z 3 B-VG als Voraussetzung für die 

Antragslegitimation fordert (vgl. z.B. VfSlg. 8594/1979, 15.527/1999, 16.425/2002 und 

16.426/2002). 

1.2. Es ist darüber hinaus erforderlich, dass die Verordnung selbst tatsächlich in die 

Rechtssphäre des Antragstellers unmittelbar eingreift. Ein derartiger Eingriff ist nur dann 

anzunehmen, wenn dieser nach Art und Ausmaß durch das Gesetz bzw. die Verordnung 

selbst eindeutig bestimmt ist, wenn er die (rechtlich geschützten) Interessen des 

Antragstellers nicht bloß potentiell, sondern aktuell beeinträchtigt und wenn dem 

Antragsteller kein anderer zumutbarer Weg zur Abwehr des – behaupteterweise – 

rechtswidrigen Eingriffes zur Verfügung steht (VfSlg. 11.868/1988, 15.632/1999, 

16.616/2002, 16.891/2003; 19.894/2014). 

1.3. Die aktuelle Betroffenheit muss dabei sowohl im Zeitpunkt der Antragstellung als auch 

im Zeitpunkt der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs vorliegen (statt vieler mwN 

VfSlg. 14.712/1996; VfSlg. 19.391/2011). Nach ständiger Rechtsprechung des 

Verfassungsgerichtshofs entfaltet eine im Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichtshofs 

bereits außer Kraft getretene Norm für die Rechtssphäre des Antragstellers regelmäßig 

nicht mehr die eine Antragstellung rechtfertigende unmittelbare Wirkung (VfSlg. 

9868/1983, 11.365/1987, 12.182/1989, 12.413/1990, 12.999/1992, 14.033/1995, 

15.116/1998, 16.224/2001; 17.266/2004). Dies gilt auch für eine im Zeitpunkt der 

Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs in gleicher Weise wesentlich geänderte 

Rechtsvorschrift (vgl. VfGH 28.2.2020, V 81/2019; VfSlg 18.284/2007). Mit dem Außer-Kraft-

Treten ist das Ziel eines Verfahrens nach dem letzten Satz der ersten Absätze in Art. 139 

und 140 B-VG, die rechtswidrige Norm ohne Verzug mit genereller Wirkung aus dem 
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Rechtsbestand zu entfernen, fortgefallen (vgl. nur VfGH V 8/00, VfGH 5. 3. 2014, G20/2013, 

V11/2013; vgl. auch VfSlg. 16.618/2002, 17.400, 17653). 

1.4. Das Außer-Kraft-Treten schadet im Hinblick auf die Antragslegitimation nur dann nicht, 

wenn die angefochtene Bestimmung auch nach dem Außer-Kraft-Treten noch eine 

nachteilige rechtliche Wirkung für den Antragsteller hat (s nur VfSlg. 12.227/1989, VfSlg. 

16.229/2001), wenn also der „Rechtsfolgenbereich“ über den zeitlichen 

„Bedingungsbereich“ hinausreicht (vgl. Öhlinger/Eberhard, Verfassungsrecht10 Rz 1023 und 

437). Diesfalls trifft den Antragsteller eine besondere Darlegungspflicht (vgl. etwa VfSlg. 

15.116/1998, VfSlg. 12.634/1991 und 11.365/1987). 

1.5. Die Verordnung BGBl. II Nr. 197/2020 wurde in der Zwischenzeit mehrfach novelliert. 

So wurde insbesondere mit BGBl. II Nr. 266/2020 die Verpflichtung zum Tragen einer den 

Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung wesentlich 

eingeschränkt (vgl. insbesondere § 1 Abs. 3, § 2 Abs. 1a, § 2 Abs. 2, § 6 Abs. 7, § 10 und 

§ 10a der Verordnung BGBl. II Nr. 197/2020 in der Fassung BGBl. II Nr. 266/2020). Auch die 

erlaubte Höchst-Teilnehmerzahl von Veranstaltungen wurde inzwischen erheblich 

erweitert (vgl. 100 Personen gemäß § 10 Abs. 2 der Verordnung BGBl. II Nr. 197/2020 in der 

Fassung BGBl. II Nr. 266/2020 im Vergleich zu 10 Personen der Verordnung in der Fassung 

BGBl. II Nr. 207/2020). Nach Ansicht des BMSGPK wurde die angefochtene Verordnung 

BGBl. II Nr. 197/2020 daher im Sinne der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs 

inzwischen wesentlich geändert, sodass es dem Antragsteller an der im 

Entscheidungszeitpunkt erforderlichen aktuellen Betroffenheit fehlt. 

1.6. Mangels aktueller Betroffenheit ist der Antrag nach Ansicht des BMSGKP daher zur 

Gänze zurückzuweisen. 

1.7. Im Übrigen legt der Antragsteller nicht dar, inwieweit und in welcher Eigenschaft er 

durch „Anforderungen an das Vorhandensein und die Nutzung von Sanitäreinrichtungen 

sowie Desinfektionsmitteln“ unmittelbar betroffen ist. Weder normiert der den 

Antragsteller als Gastwirt adressierende § 6 der Verordnung BGBl. II Nr. 197/2020 in der 

Fassung BGBl. II Nr. 207/2020 eine solche Verpflichtung, noch findet sich sonst eine ihn 

treffende Pflicht zur Einrichtung oder Nutzung von Sanitäreinrichtungen. Auch insoweit 

erachtet der BMSGPK den Antrag als unzulässig. 
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2. Zur Darlegung der Bedenken 

2.1. Nach § 57 Abs. 1 VfGG muss der Antrag, eine Verordnung als gesetzwidrig aufzuheben, 

begehren, dass entweder die Verordnung ihrem ganzen Inhalt nach oder dass bestimmte 

Stellen der Verordnung als gesetzwidrig aufgehoben werden. Der Antrag hat die gegen die 

Gesetzmäßigkeit der Verordnung sprechenden Bedenken im Einzelnen darzulegen. Ein 

Antrag, der sich gegen den ganzen Inhalt einer Verordnung richtet, muss die Bedenken 

gegen die Gesetzmäßigkeit aller Bestimmungen der Verordnung „im Einzelnen“ darlegen 

und dabei insbesondere dartun, inwieweit alle angefochtenen Verordnungsregelungen 

unmittelbar und aktuell in die Rechtssphäre des Antragstellers eingreifen. Anträge, die 

diesem Erfordernis nicht entsprechen, sind nach der ständigen Rechtsprechung des 

Verfassungsgerichtshofs nicht (im Sinne von § 18 VfGG) verbesserungsfähig, sondern als 

unzulässig zurückzuweisen (VfSlg 19.585/2011 mwN, 19.954/2015 mwN; VfGH 13.9.2013, 

V56/2013; VfGH 30.11.2017, V 102/2017). 

2.2. Der Antragsteller begründet seine Antragslegitimation mit seiner Eigenschaft als 

Gastwirt. In dieser Eigenschaft ist er nur von § 6 der Verordnung BGBl. II Nr. 197/2020 

unmittelbar betroffen. Mit dem allgemein gehaltenen Hinweis, dass er Adressat der 

Verordnung sei, belässt der Antragsteller im Unklaren, in welcher Eigenschaft er durch die 

übrigen Bestimmungen der Verordnung unmittelbar und aktuell betroffen ist. Die 

Darlegung der Bedenken entspricht daher nach Ansicht des BMSGPK nicht den Grundsätzen 

der Rechtsprechung zu § 57 VfGG. 

2.3. Der Antragsteller äußert seine Bedenken zudem weitgehend pauschal und ohne sie den 

Bestimmungen der angefochtenen Verordnung im Einzelnen zuzuordnen. Er wird nach 

Ansicht des BMSGPK auch diesbezüglich den strengen Anforderungen aus § 57 Abs. 1 VfGG 

nicht gerecht. 

2.4. Nach Ansicht des BMSGPK ist der Antrag daher auch in dieser Hinsicht unzulässig und 

zur Gänze zurückzuweisen. 

 

III. In der Sache: 

Einleitend verweist der BMSGPK auf die ständige Rechtsprechung des 

Verfassungsgerichtshofs, wonach sich der Verfassungsgerichtshof in einem auf Antrag 

eingeleiteten Verfahren zur Prüfung der Gesetzmäßigkeit einer Verordnung gemäß Art. 139 
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B-VG auf die Erörterung der geltend gemachten Bedenken beschränkt (vgl. 

VfSlg. 11.580/1987, 14.044/1995, 16.674/2002) und ausschließlich beurteilt, ob die 

angefochtene Bestimmung aus den in der Begründung des Antrages dargelegten Gründen 

gesetzwidrig ist (VfSlg. 15.644/1999, 17.222/2004; VfGH 26.2.2018, V 96/2017). 

1. Zum behaupteten Verstoß gegen § 1 und § 2 Z 1 des COVID-19-

Maßnahmengesetzes 

1.1. Der Antragsteller behauptet, dass die von ihm bekämpften Maßnahmen (Vorgaben zu 

Abstandsregeln, Verpflichtung zum Tragen einer mechanischen Mund-Nasen-

Schutzvorrichtung, Beschränkung der Teilnehmerzahl und Anforderungen an das 

Vorhandensein und die Nutzung von Sanitäreinrichtungen sowie Desinfektionsmitteln) 

nicht im Sinne des § 1 und § 2 Z 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes bzw. des § 15 

Epidemiegesetz 1950 erforderlich und daher unverhältnismäßig seien. 

1.2. Bei der Beurteilung der Erforderlichkeit von Maßnahmen im Sinne der §§ 1 und 2 

COVID-19-Maßnahmengesetz und des § 15 Epidemiegesetz 1950 kommt es (sowohl bei der 

erstmaligen Verhängung als auch bei der Überprüfung ihrer Verlängerung bzw. bei der 

Beurteilung von „Lockerungen“) notwendiger Weise auf eine Beurteilung ex ante an. Im 

Rahmen der Gefährdungsprognose (vgl. auch Kopetzki, Der Rechtsstaat funktioniert sehr 

gut, CuRe 2020/21) unterstützt das European Centre for Disease Prevention and Control 

(ECDC) die Mitgliedstaaten bei ihrer Risikoeinschätzung und damit einhergehenden 

Maßnahmenplanung. In die Risikobewertung des ECDC fließen verschiedene zum jeweiligen 

Zeitpunkt verfügbare internationale Quellen mit ein; diese geben einen Überblick zum 

jeweils aktuellen Stand der Wissenschaft hinsichtlich der Erforschung der Erkrankung und 

hinsichtlich der Optionen zur Maßnahmensetzung, wobei zu betonen ist, dass die Situation 

eine dynamische ist und auf nationaler und internationaler Ebene ständig neu bewertet 

werden muss. Neben Empfehlungen der WHO und der ECDC fließen auch die 

Einschätzungen und Erkenntnisse der nationalen Expertinnen und Experten sowie die 

jeweils aktuelle Datenlage und Prognosen als Entscheidungsgrundlagen ein. 

1.3. Ebenso wie sämtliche „Lockerungen“ der Verordnung BGBl. II Nr. 96/2020 wurden auch 

die Regelungen der Verordnung BGBl. II Nr. 197/2020 und ihrer Novellen unter 

Berücksichtigung der jeweiligen epidemiologischen Situation und Risikobewertung 

vorgenommen. Auf dieser Grundlage ergab sich im Zeitpunkt der Erlassung der Verordnung 

BGBl. II Nr. 207/2020 folgende Ausgangslage: 

Auch wenn sich der Erfolg der bisher gesetzten Maßnahmen an rückläufigen neuen bestätigten 

Fällen pro Tag zeigte, wurde eine zu rasche „Lockerung“ der Maßnahmen im Zeitpunkt der 
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Erlassung der Verordnung BGBl. II Nr. 207/2020 weiterhin als zu früh eingestuft. Im Zeitpunkt 

der Verordnungserlassung war die Risikobewertung des ECDC vom 23.4.2020 (siehe Beilage 1) 

aufrecht: Darin wurde festgehalten, dass die strengen Maßnahmen wie physical distancing und 

Ausgangssperren gravierende gesellschaftliche Auswirkungen (ökonomisch und sozial) mit sich 

bringen, weshalb ein vernünftiger Zugang wichtig sei, die Maßnahmen zu lockern. Jedoch könne 

ein zu schnelles Aufheben der Maßnahmen ohne ein angemessenes Monitoring- und 

Gesundheitssystem eine anhaltende Übertragung begünstigen. Generell weist ECDC in dieser 

Risikobewertung darauf hin, dass die Auswirkungen von Veränderungen der Maßnahmen 

frühestens nach zwei bis vier Wochen im epidemiologischen Monitoring sichtbar werden. 

1.4. Vor diesem Hintergrund galt es angesichts der Gefahren durch eine voreilige Aufhebung 

der auf der Grundlage der §§ 1 und 2 COVID-19-Maßnahmengesetz erlassenen Maßnahmen, 

schrittweise vorzugehen und die jeweiligen Auswirkungen der getroffenen „Lockerungen“ im 

epidemiologischen Monitoring genau zu beobachten. Mit dem empfohlenen Vorgehen in 

zweiwöchigen Schritten konnte der BMSGPK einerseits dem gewichtigen öffentlichen Interesse 

des Gesundheitsschutzes Rechnung tragen und andererseits einen gerechten Ausgleich mit den 

entgegenstehenden Grundrechtspositionen schaffen. 

1.5. Die Abstandsregeln und der verpflichtende Mund-Nasenschutz in bestimmten Situationen 

stehen dabei in Relation zur Erhöhung der Mobilität im öffentlichen Raum, die mit der 

Verordnung BGBl. II Nr. 197/2020 und der Novelle BGBl. II Nr. 207/2020 einherging: Die 

Verdichtung sozialer Kontakte erforderte im Sinne des gebotenen schrittweisen Vorgehens 

zumindest die Beibehaltung der (im Vergleich zu den zurückgenommenen Beschränkungen) 

wesentlich weniger eingreifenden Schutzmaßnahmen der Abstands- und Mund-

Nasenschutzpflicht. Hinsichtlich der Geeignetheit dieser Maßnahmen für die Erreichung des 

Ziels der Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 kann inzwischen auf umfangreiche 

Datenlage verwiesen werden (siehe Beilagen 2 bis 5). Nach Maßgabe des gebotenen 

schrittweisen Vorgehens gab es im Zeitpunkt der Erlassung der Verordnung BGBl. II 

Nr. 207/2020 keine gelinderen Mittel zur Zielerreichung. Dabei ist zu beachten, dass die 

Abstandspflicht und die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes mehrere 

ineinandergreifende Komponenten des Gesundheitsschutzes sind, die in ihrer Gesamtheit zu 

betrachten sind. 

1.6. Was die vom Antragsteller ins Treffen geführten niedrigen Fallzahlen betrifft, so verkennt 

er, dass die Maßnahmen der „Lockerungsverordnung“ und ihrer Novellen vor dem Hintergrund 

der bisherigen Erfahrungswerte insbesondere der Verhinderung eines erneuten 

Infektionsanstiegs dienen. Sie verfolgen damit zweifelsohne den seuchenrechtlichen 

Gesetzesauftrag der Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 (s nur zur präventiven 

Stoßrichtung des Seuchenrechts die Stellungnahme der Bundesregierung zum Verfahren vor 

dem Verfassungsgerichtshof G 195/2020). Auch vermeintlich niedrige Fallzahlen sprechen 

daher nicht gegen die Erforderlichkeit im Sinne des § 1 und § 2 COVID-19-Maßnahmengesetz. 
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1.7. Abgesehen von der zeitlichen Befristung ist im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung 

zudem zu beachten, dass die Verordnung BGBl. II Nr. 197/2020 in der Fassung BGBl. II 

Nr. 207/2020 unter bestimmten Voraussetzungen ein Abweichen von den Verpflichtungen zum 

Abstandhalten und zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes erlaubt (vgl. § 2 Abs. 1 Z 3, § 2 

Abs. 2, § 3 Abs. 3, § 5 Abs. 3). 

1.8. Sofern sich die Bedenken des Antragstellers gegen die Beschränkung der Teilnehmerzahl 

von Veranstaltungen richten, ist darauf hinzuweisen, dass die Verordnung BGBl. II Nr. 197/2020 

in der Fassung BGBl. II Nr. 207/2020 in Abwägung mit gegenläufigen Grundrechtspositionen 

(insbesondere der Versammlungsfreiheit, der Religionsfreiheit, des Hausrechts und der 

Erwerbsfreiheit) in § 10 Abs. 5 weitreichende Ausnahmen von den Abs. 1 bis 4 leg.cit. vorsieht. 

In Anbetracht des Erfordernisses einer schrittweisen, mit einem epidemiologischen Monitoring 

einhergehenden „Öffnung“ des sozialen und kulturellen Lebens war es im Zeitpunkt der 

Erlassung der Novelle BGBl. II Nr. 207/2020 aber noch nicht möglich, weitreichendere 

Ausnahmen zu machen. Die Beschränkungen des § 10 Abs. 1 bis 4 der Verordnung BGBl. II 

Nr. 197/2020 in der Fassung BGBl. II Nr. 207/2020 sind daher vor dem Hintergrund der 

gebotenen Gefahrenprognose zum Schutz der Gesundheit im Sinne des § 15 Epidemiegesetz 

1950 erforderlich und verhältnismäßig. 

1.9. Was die Bedenken des Antragstellers hinsichtlich „Anforderungen an das Vorhandensein 

und die Nutzung von Sanitäreinrichtungen sowie Desinfektionsmitteln“ betrifft, so vermag der 

BMSGPK entsprechende Verpflichtungen in der Verordnung nicht zu erkennen (s auch Punkt II 

1.7.). 

1.10. Zusammenfassend bestehen nach Ansicht des BMSGPK keine Zweifel an der 

Erforderlichkeit der beanstandeten Maßnahmen. Die Abstands- und Mund-Nasenschutzpflicht 

sowie die Beschränkung der Teilnehmerzahl von Veranstaltungen sind unter Abwägung des 

gewichtigen öffentlichen Interesses des Gesundheitsschutzes und den dadurch bewirkten 

Grundrechtseingriffen – insbesondere auch in Anbetracht ihrer zeitlichen Befristung – 

verhältnismäßig. Die Verordnung BGBl. II Nr. 197/2020 in der Fassung BGBl. II Nr. 207/2020 ist 

daher nicht gesetzwidrig. 

 

IV. 

Der BMSGPK stellt somit den 
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Ant rag, 

der Verfassungsgerichtshof wolle 

1. den Antrag zur Gänze als unzulässig zurückweisen, 

in eventu 

2. den Antrag als unbegründet abweisen. 

V. Mit der Vertretung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz in einer allfälligen mündlichen Verhandlung werden alternativ 

- - und • - - beide 
Bundesministerium fü r Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, betraut. 

Wien, 18. Juni 2020 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Bundesminister: 

Beilage/n : Beilage 1zuV434_2020 

Beilage 2 zu V 434_2020_Jenaer Studie Maskenpflicht 

Beilage 3 zu V 434_2020_Studie Mund-Nasen-Schutz 

Beilage 4 zu V 434_2020_Studie Abstandsregeln und Mund-Nasenschutz 

Beilage 5 zu V 434_2020 

Beilage 6 zu V 434_2020 

Beilage - Äußerung der Bundesregierung zu G 195-2020 

Hinsichtlich der auf die angefochtene Verordnung Bezug habenden Akten verweist der 

BMSGPK auf die entsprechenden Beilagen zum Verfahren vor dem 

Verfassungsgerichtshof V 350-354/2020. 

13 von 13 

1674/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung - Beilage 2.A Stn. VfGH COVID-19-LV, 1. Novelle (V 434-2020) 13 von 14

www.parlament.gv.at



Unterzeichner Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Datum/Zeit 2020-06-23T09:32:59+02:00

Aussteller-Zertifikat CN=a-sign-corporate-05,OU=a-sign-corporate-05,O=A-Trust Ges. f.
Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr. 2098721075

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Prüfinformation

Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
http://www.signaturpruefung.gv.at
Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.sozialministerium.at/site/Ministerium/Willkommen_im_Ministerium/Amtssignatur/Amtssignatur

1674/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung - Beilage 2.A Stn. VfGH COVID-19-LV, 1. Novelle (V 434-2020)14 von 14

www.parlament.gv.at


		2025-09-06T06:00:45+0200
	Parlamentsdirektion




